
RECHTSANWALT 

DR- LOTHAR SIEMON 
zugelassen bei dem Hanseatischen 

Oberlandesgerfdit und den hamburgischen Gerichten 

rachanwa lt für Steuerrecht 

Al te zeichen: Jik 7/1958 
Z 2o 138 -1-

HAMBURG, DEN 21 . 9 . 1959 
,... ierichstr . 132 
re l. 47 o2 71 

Mi t Schre iben vo . 31. 8 . 1 )59 wurde um Fristve1..-- l än r- erung 
unter o . a . AKtenzeichen für die beiden tücker stattungs­
sachen 

Max Faerber . / . 
und 

Deutsches Reich 

Erben nach .t<egi n3. Blatt geb . "Rott er u . a . 
. / . Deutsches ~eich 

gebeten . Obiges Akte 1zeichen bez i eht sich jedoch nur 

auf Max Faerber . Fl.ir die irben nach Rf' gina Bl att geb . 
Rotter u. a . ist d~s Aktenze ichen beir iedergu t m chungs 
amt beim Landg~r icht Z 2o 178 . 

µ f" Gemäss richtlicher ler ugung wurde die gewünschte Fr ist 

bis Ende Oktober verlängert , jedoch nur für Max Färber . 

Es wird um Mit tei lung gebeten , ob sich die Fristverlän­

gerung ebenfalls auf die_ ß~ben nach ~egina Blatt bezieh t . 

Falls nicht , wird b:ie-r~durc-h \lm.. ee i:o.en Aus s.tfnd ebenfalls . : t . . .&u~efertigt am. .,.. 0 KT 

V' bis Ende Okt ober ~e~eJt e~. --:.-'. G_elesen 2 m • • • • 1959 
• • • : L ;~ Ab s:md c iilll ~ 2. 0 KT JOrn. 

~ • ~ -- : • .. -Ho_c . ?~ tungsvoll • ~ 

,1~:~ ~ ~ ~1;; 7br~iemon ß 

-ir0 ~!4- •. / .t: 111, Jq ~ \\.~t~-~ 
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Wiedergutmachungsamt beim 

Landgericht Hamburg 

Z 20 178 -1-3- Hamburg, den 20 . Nov ember 1959 

Beschluß 
In der Rückerstattung s s ache 

der Eleonora Fa erbe r gebo Bla tt, 

111 No. Kenmore Ave. , Los Angeles 4, Califo/uSA ., 

- aus eigenem Recht und als Erbin nach Regina B 1 a t t 

ßeb . Rotter 

Antragstellerin, 

Bevollmächtigter: Dr . Henry Roy , 152 No . Ardmore Aveo , 

Los Angeles 4, Calif./rrSA., 

Unterbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr.Lothar Siemon, 

Hamburg , Sierichstro 132, 

g e g e n 

das Deutsche Reich, 

gesetzlich vertreten durch den Bundesminister für Finanzen, 

Verfahrensvertreterin Oberfinanzdirektion Hamburg , 

Hamburg 13, Harvestehuderweg 14, - B 237 - BV 32/322 -

Antragsgegner, 

beschliesst das Wiedergutmachungsamt beim Landgericht Hamburg 

durch Landgerichtsrat Fürst e n au: 

Das Verfahren Z 20 178 -3- wird mit dem Verfahren Z 20 178 -1-

zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden 0 

... \ust. :.. ~Absendg. 

tlO ui 14. Ot 19~~l,, 

lx ~,k;fw, I vl 
11 

/ 



RECHTSANWALT 

DR, LOTHAR SIEMON Eingegange 1 
/13 

AMBURG39,DEN 14 . 11.1959 / 
ERICHSTRASSE 132 • Zugelassen bei dem Hanseatischen 

;.; 1 s. ~ :. ~!1 Oberlandesgericht und den hamburgischen Gerichten , LEFON 47 02 71 
Fachanwalt fOr Steuerrecht 

,-~~nit 

lbeim lLan~t! 

An das 
Landgericht Hamburg 

- Wiedergutma chungskammer -

Hambu.rg_36 
Sievekingplatz 

(jAal! 
~ 2 4. NOV. 1959~~ • 

Verfügung 

tut Etklärung bhwcn ,,/ ~ i 

1. Durchschlag an Antcaw,,teUet 
Antragsgegner [ --,. 

t l.tf Ke&t&ie /41 l 
2.pif Frist 

1
, ~ /4 . _, _ _j 

Aktenz eichen : 20 
{~ ~-~-J 

1 7. NOV.1959 

S c h r i f t s a t z ---------------------
in der Rückers t attungssache 
Eleonora Fa er b e r geb . Bl att, Los Angeles, 

Antrag stel l eri n, 
Bev.: RA. Dr.Lothar Siemon, Hambur g 39 , Sierichst r ass e 132 

gegen 

D e u t s c h e s R e i c h 
Oberf inanzdirektion -

Hamburg Antrags gegn er. 

1/ I. Hiermit wird die Vollmacht vom 7.7.1959 ü berreicht. 

2/ 

Der Erbnachweis ist bereits geführt. 

II. Regina und Eleonora Blatt hatten einen gemeinsamen Lif t 

zu 5 m. Der Lift war zur Lagerung i m Hamburger Freihafen 

vom 28.2.1939 bis 28.2.1940 und nach Abruf ab Hamburg zur 
Versendung an die Firma W.Heimann, 24 States Street, 
New York, bestimmt. 
Beweis: Die Rechnung des Internationalen Speditionsbüros 

Brokerhoff & Lipschutz G.m.b.H., Berlin, vom 
28.Februar 1939. 

Er ist im Hamburger Hafen verblieben. tlber sein Sch ick sal 

unterrichtet der Bericht der Firma Franz Brokerhoff & Co. 
G.m.b.H., Berlin, vom 4.Juli 1947. 
Beweis: Der Bericht. 

-2-

BOrozelh Montags-freitags 10-17 Uhr, Sprechzeit nach Vereinbarung e kk t D eh 
• , an on 01 euts e Bank Akt' 

Depositenkasse U, Hamburg 39, Postscheckkonto: Homburg 1797 69 iengesellschoft 
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Dieser Bericht deckt sich wesentlich mit dem der Hamburg er 

Hafen- und Lagerhaus A.G. vom 19.4.1951, der in der Rück ­

erstattungssache Max Faerber - 1 Wik 7/58 - dem Schrif t s atze 

vom 14.11.1959 beig efügt ist. Der Überg ang des Lif tes in 

das Eigentum des Reiches muß hierna ch al s feststehend a n g e­

sehen werden. Ebenso wie die Rückgabeunmöglichkeit und 

dementsprechend der Schadensersatzanspruch- n a ch§ 16 (1) 

des BRüG. 

III. Zur Bewertung können die in den Umzugslisten angeg ebenen 

Anschaffungsdaten und handschriftlich notierten Wertziffern 

.Anhaltspunkte für die Neubewertung auf den 1.4.1956 nach 

§ 16 (1) BRüG unter Berücksichtigung des Zustandes der 

Gegenstände im Zeitpunkte der Entziehung abgeben. 

IV. Der Anspruch ist schlüssig und nachgewiesen; es wird ge­

beten, der OFD die Neubewertung aufzutragen. 

2 Anlagen. 



Abschrift ---------
~Internationales Speditionsbüro 

FRANZ BROKERHOFF & Co. G.m.b.H. 
gegründet 19~o-

Berlin SO 16, 

& 
Rungestr.l✓ 

Internationale Spedition und Lagerung 

Frau 
Eleonora Fa erbe r 

111 North Kenmore Avenue 

Los Angeles 4 / Calif. 
U.S.A. Unsere Zeichen: Tag 

B/Bg. 4. Juli 1947 

Auf Ihre gefl. Zuschrift vom 15. Feb. 1947 teile ich · Ihnen 
als Gesellschafter der früheren Firma Brokerhof f u. Lipschütz 
G.m.b.H. höflichst mit, dass der Betrieb der Firma während 
des Krieges 2 mal vollständig vernichtet worden ist. Hierbei 
sind auch sämtliche Akten und Geschäftsbücher in Verlust 
geraten, so dass ich bei Erteilung von Auskünften auf mein 
Gedächtnis oder auf Auskünfte meiner früheren Mitarbeiter an­
gewiesen bin . In Ihrer Angelegenheit habe ich mit dem seiner­
zeitigen Sachbearbeiter, Herrn B- o r man n, der nicht mehr 
in unseren Diensten steht, Rüuksprache nehmen müssen, und 
nach den mir zuteil gewordenen Informationen soll es sich 
bei ~hrem Lift wie folgt verhalten: • 

Wie dort nicht unbekannt gelbieben sein dürfte, wurde kurz 
nach Kriegsausbruch seitens der früheren Regierung das ge­
samte jüdische Eigentum beschlagnahmt. Unter dieser Mass­
nahme fiel nicht nur Kapital vermögen,· sondern insbesondere 
das in Detuschland lagernde jüdische Umzugsgut wurde von 
der Behörde in 4TI-spruch genommen und zum öffentlichen Ver­
kauf gestellt . rDie Beschlagnahmeverstreckte sich auch auf 
Ihren s .Z. im ir~urger Hafen lagernden Lift. Wir haben jedoch 
im Laufe der Zeit mehrfach gegen diese Verfügung Einspruch 
eingelegt unter Hinweis darauf , dass Ihre verstorbene Frau _ 
Mutter ungarische Staatsangehörige sei und daher nicht unter 
die für deutsche Juden bestehende Verfügung fallen konnte . 
Wir haben hiermit auch Erfolg gehabt, aber später wurde 
wieder verfügt, dass sämtliche Lifts und sonstiges Gut, welches 
im Hamburger Raten in Hallen gut untergebracht war, unter 
freiem Himmel gelagert werden müssen. Hiergegen war nichts 
zu machen, und es hat auch Ihr Lift Jahre hindurch im Freien 
gestanden und ist dort dem Verderb und dem Zutritt ·von 
Ungeziefer ausgesetzt gewesen . Bei den wiederholten Bomben- · 
angriffen ist dann der grösste Teil dieser im Freien lagernden 
Güter vernichtet worden . Diesem Schicksal dürfte auch Ihr 
Eigentum ausgeli_efert gewesen sein. Jedenf1jtlls ist von den 
zahlreichen Tra~sporten, die Wir s.Z, in Hamburg unterge­
b~ac~t haben, ~ichts mehr vorhanden7und wir müssen Ihnen 
hoflichst anheim stellen, Ihre Ersalzanspriiche über Ihre 
dortige Regierung geltend zu machen. 
Ich bedaure sehr, Ihnen keinen günstigeren Bescheid geb 
können und zeichne mit besten Empfehlungen en zu 

hochachtungsvoll 
(gez.) Unterschrift 



.. 
Oberfinanzdirektion Hamburg 

_ B 237 - UA 2 - BV 44/441 -

@ Hamburg 13, den 12 . Januar 19 60 y 
Harvestehuder Weg 14 

-
1 5. J-1 

.An das 
Wiederd-rr"t-:rrr:'-1'T!'hrrffl!."'5c:!mt--""' 
beim Landgericht Hamburg 

Hamburg 36 
Sievekingplatz 

Tel. 44 12 91 / App. 41 

Büro: Magdalenenstraße 64 a+b 

( mit 2 begl. Durchschriften) 

In der Rückerstattungssache 

Z 20 178 - 1 -
•' 

Eleonora Faerber geb. Blatt 
(Dr. Henry Roy) 

./. Deutsches Reich 
( OFD Hamburg ) 

ist das Schreiben der Speditionsfirma Franz Brokerhoff 
& Co. GmbH., Berlin, vom 4.7.1947~bereits in dem früheren 
Rückerstattungsverfahren 1 iK 871/52 - Z 668 - 1 - vor­
~elegt worden. Nach dem Inhalt des Schreibens muß davon 
ausgegangen werden, daß Entziehungsmaßnahmen des Deutschen 

Reiches nicht erfolgt sind. 

Es wird beantragt, 

Verfügung 
1. Durchschbg an Antragsteller 

/-..a,tfßG5gtg&el 

~m H1l1iiin1q~ iiaaaa 
zur Kenn1Jli4. • 

2_ Z liäs• -~ 

1 e. lAI. 1966 

den Antrag abzuweisen. 

Au~gelrrtigt am.. 
Gelesen am 
Abgesandt aJ11 

1 9. JAN. 1960,pUA... 

21.JA .1 ~ 



Landgericht Hamburg (24a) Hamburg, den 25 . Februar 1960 

....... 1 ..• -··· Wiedergutmachungskammer 

Aktenzeidien: 1 WiK 39/1960 

z. 20 178 - 1 - vbd. m. z. 20 178 - 3 -
Öff~ntliche Sitzung 

In der - Rückerstattungs - Sache -

Gegenwärtig: 

Landgerichtsdirektor Bergmann 
als Vorsitzender 

Landgerichtsrat Molsberger, 

G\e~i~~t4sessor Schmidt 

als Beisitzer. 

Reuter, JA. 

als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle. 

Eleonora Fa erbe r geb . Bl att 
aus eigenem Recht und al s Erb in nach 
Regina· Blatt geb . Rotter , 

Ant r agstellerin, 
I3ev .: RAe Dres. Schlüter pp ., Hamburg 36 , 

gegen 

D e u t s c h e s R e i c h , 
vertr.durch die Oberfinanzdirektion Hamburg , 
Aktz.: B 237 - BV 32/322, 

Antragsgegner, 

erscheinen bei Aufruf 

für Antragsteller in u. RA. Dr. Schlüter: Ref. Sachau 
unter Bezugnahme auf die zum Az.: 1 WiK 48/60 
überreichte Untervollmacht mit dem Verspre-
~ chen, Hauptvollmacht auf RA . 

Dr.Schlüter nachzureichen, 

für Antragsgegner: Regierungsrat Polack. 

Nach streitiger Verhandlung 

beschlossen und verkündet: 

1. Der Antragstellerin wird aufgegeben, in Form einer eidesstatt­

lichen Versicherung darzulegen, wem das Umzugsgut in dem hier 

befangenen Lift gehört hat, nur ihrer Mutter oder auch ihr 

selbst? Auf wessen Namen ist der Lift ·versandt worden? 

Die Antragstellerin möge ferner darlegen, welche Staatsange­

hörigkeit sie im Jahre 1941 gehabt hat. 

Zur Erledigung dieser Auflage und zur weiteren h 
sc riftsätzli-
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chen Vorbereitung wird der Antragstellerin eine 

Frist von 6 Wochen gesetzt. 

l• Eine -Entscheidung soll alsdann schriftlich ergehen 

¾ 



DR. JULIUS SCHLUTER 
pR. v. BERENBERG- GOSSLER 
pR. Frhr. v. GLEICHENSTEIN 

HAMBURG 36, den 7. April 1 960 

Rechtsanwälte 

Bankkonten : 
Deutsche Bank AG Hamburg 

Marcard & Co. Hamburg 

Pastscheckkanto: Hamburg 200 61 
beide für Dres. Schlüter, v. Berenberg-Goss ler 

Telegramm-Anschrift : Th e m i s 

An das 
Landgericht Hamburg 
1. Wiedergutmachungskammer 

1 Wik 39/1960 

Neuer Wa ll 44 
Telefon 3406 21- 23 

' Z 20 178-1- und -3-

• (l ~._Q .:o~ f.\ 4oM.J j~.,aPu--e i 
"\ '. ~ (U. 0 f '1 T-' Schrift s a-;;- , ~ "-_'. <l 

• ~ · W ~ .~ O ~ , \\,4', ~r, f\ ~');' ~~lA~ 
• .,. t ·, t -... ~ ~ In der Rückers t attungssache '\)'\\V 

. . Ele,;mora Faerber l gegen Deuts ches Reich 

/RAe Dres . Schlüter~ /OFD Hamburg/ 
v.Berenberg-Gossler, 
Frhr . v . Gleichenstein/ 

wird auflagegemäß als 

- Anlage 1 -

. 
I 
1 

eine eidesstattliche Versicherung der Antragstellerin über­
reicht . In dieser wird dargelegt, daß 

1 . das Umzugsgut zum Teil der Antragstellerin 
selbs t und zum ande r en Teil ihrer Mutter 
Regina Blatt gehört e , als deren Alleinerbin 
sie ausgewiesen ist, 

2o die Versendung auf den Namen Regina Blatt 
erfolgte , 

3 . die Antragstellerin im Jahre 1941 die deutsche 
Staatsangehörigkei t besaß . 

Zum wei t eren Nachwei s dafür, daß der Li ft sich in den Jahren 

1939 und 1940 noch i n Hamburg befand , werden im folgenden 
überreich t als 

- Anlage 2 -

- 2 -
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in Fotokopie eine den Lift betreffende Police der Insurance 
Company of North Ameri ca, Philadelphia , vom 150 März 1939, 

als 

- Anlage 3 -

die Fotokopie der Durchschrift eines Schreibens von Frau 
Regina Blatt an das Versicherungsbüro Heimann , New York , 
mit wel chem sie zur Zahlung der Versicherungskosten für die 
Zeit vom 290 November 1939 bis 28 . Februar 1940 einen Sche ck 
übersandte,und als 

- Anlage 4 -

in Fotokopie ein Schreiben der Firma Brokerhoff & Lipschütz 
Gom.b.H., Berlin, vom 20 . Mai 1940 . In diesem Schreiben 
heißt es unter Ziffer 2 , daß es unter den herrschenden 
"Verhältnissen das Vorteilhafteste" sei, "qen Lift bis zur 
Beendigung des augenblicklichen Konfliktes in Hambur g -
Freihafen lagern zu lassen". 

Ferner wird in diesem Schreiben ausdrücklich versichert, daß 
das Besitztum der Kundschaft "in absolut gesichertem Lager 
abgestellt" sei "im Gegensatz zu vielen hunderten von Lifts, 

welche im Freien jeder Witterung ausgesetzt" seien. 

Auf Grund vorstehender ~eweisunterlagen in Verbindung mi t 
dem Schreiben der Firma Franz Brokerhoff & Co. GomoboH. 

(der Nachfolgegesellschaft) vom 4. Juli 1947, das mit Schrift­

satz vom 140 11. 1959 durch Herrn Rechtsanwalt Dro Siemon 

zu den Akten gegeben wurde, dürfte als erwiesen gelten, daß 

der Lift mit dem Umzugsgut der Antragstellerin und ihrer 

Mutter nicht aus Deutschland herausgekommen ist, sondern 

sein weiteres Schicksal im Hamburger Freihafen erlitten hat. 

Ebenso dürfte auf Grund der glaubwürdigen Bekundungen des 
Herrn Brokerhoff in dem erwähnten Schreiben vom 4 J 1 . 

• 
0 U l 1947 

und der dort wiedergegebenen Äußerungen des Sa hb . 
c earbeiters 

Bormann als festgestellt angesehen werden d ß d . 
' a er Lift der 

Antragstellerin und ihrer Mutter in Ausführung 
einer 

- 3 -
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behördlichen Anordnung unter freien Himmel gebracht wurde 

und dort dem Verderb anheimfielo Hilfsweise wird zum Beweis 

hierfür auf das Zeugnis von 

Bezug genommen. 

Herrn Brokerhoff und 

Herrn Bormann 

IL 

Die zwangsweise Verbringung des Liftes in das Freigelände 

erfüllt deshalb den Entziehungstatbestand, weil durch · sie 

jede Herrschaftsmöglichkeit der Firma Brokerhoff & Lipschütz 

G.m.boHo endete und diese, ohne es verhindern zu können, dem 

Verfall des Gutes zusehen mußte. Die Möglichkeit, dies zu 

verhindern, lag allein bei der die Auslagerung anordnenden 

Behörde. Wenn sie es dennoch rechtswidrig nicht tat, so 

maßte sie sich die volle Eigentümerstellung ~. Es stand 

völlig in ihrem Belieben, das Gut zu verwerten oder ver­

kommen· zu lassen. Hatte aber sie allein die Möglichkeit, 

beides zu tun, so dürfte es nicht darauf ankommen, welche 

dieser Möglichkeiten sie nutzte. 

Der geltend gemachte Anspruch ist daher schlüssig und begrün­

deto Es wird daher erneut gebeten, 

der Oberfinanzdirektion die Berechnung 
des Erstattungsbetrages aufzuerlegen. 



- Anlage 1 -

EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG 
----------------------------

Ich, 

Eleonora Fa erbe r 

wohnhaft 111 No.Kenmore Ave., Los Angeles 4, Calif./USAo 

versichere ich hiermit an Eidesstatt, nachdem ich über die Bedeutung 

einer eidesstattlichen Versicherung belehrt, auf deren Verwendung 

vor amtlichen Dienststellen hingewiesen und auf die Strafbarkeit 

einer falschen eidesstattlichen Versicherung aufmerksam gemacht, 

1·01gendes: 

"Nachdem mir der Beschluß der Wiedergutmachungskammer des LG 

Hamburg bekanntgegeben wurde, gebe ich folgende Erklärung ab: 

1. Das Umzugsgut in dem Lift R.B. 103, 1 5m - Lift Umzugsgut 

(25 3/10 cbm) - 3620 kg war teilweise das Gut meiner Mutter 

Regina Blatt und teilweise mein eigenes Gut, wie dies aus 

den eingereichten Lixten hervorgeht. 

Im übrigen ist dies m.E. ohne besondere Bedeutung, da ich 

ja die ausschl. und alleinige Erbin nach meiner Mutter Regi­

na Blatt bin. Der Lift wurde versandt auf den Namen Regina 

Blatt. 

Im Jahre 1941 besaß ich die deutsche Staatsangehörigkeit.n 
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- Anlage 3 -
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- Anlage 4 
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1 WiK 39/60 -z 20 178 -1-
vbd.ID• Z 20 178-3-

~ 

l) Ausfertigun~ AA; 
_J_:__-.s_ fa;:te:1.:n 

_::_ ::- ßc. t d . .:..i ;:,-te 
:.::.;.:_ U 1a.:nden ~~ f'6 ~ 

2) je 1 /,bschrift aa • • 
bn~,,.<!r.l 
f. \r.fmog. Konti. 
Grundbuchamt 

U-
Dieser B'!"d+~r, i~t rerH~kriftig. 

Bescbluf!i" 

Hamburg, dl!n 2 6. Se 
o· 

/~. - justizeberinspek!o't 

In der Rückerstattungssache 

der Frau Eleonora Fa erbe r geb. Blatt, 

111 No. Kenmore Ave ., 

Los Angeles 4, Calif./USA., 

aus eigenem Recht und als Erbin nach 

Regina Blatt geb. Rotter, 

Antragstellerin, 

Bevollmächtigte: Rechtsanwälte Dres. Schlüter, 

v.Berenberg-Gossler, Frhr.v.Gleichenstein, 

Hamburg 36, Neuer Wall 44, q 1 0, bÜ 

mit CC 16~ Z,:f, {l,IV , 
/1.J--- Zentrd:imt _ L' Lt gegen 

3) Form./Pab :r.ua~. .f-~ . D e u t s c h e s R e i c h, 

7 gesetzlich vertreten durch den Bundesmi-

nister für Finanzen, Verfahrensvertreterin 

Oberfinanzdirektion, Hamburg, 

- B 237 - BV 32/322 -

Antragsgegner, 

hat die 1. Wiedergutmachungskammer des Landge­

richts in Hamburg durch folgende Richter: 

1.) Landgerichtsdirektor Bergmann, 

2.) Landgerichtsrat Molsberger, 

3.) Assessor Schmidt 



1 ' 

/ 
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am 25 . Mai 1960 beschlossen : 

1.) Di e Rückers t a t tungsansprüche der 

Ant ragstellerin wegen Entziehung ihres und 

ihrer Mutter Umzugsgut werden abgewi esen . 

2 .) Die Entscheidung ergeht ge r i ch t s ­

kostenfrei . Aus sergerichtliche Kosten wer­

den nicht erstattet . 

G r ü n d e 

I. 

Di e Antragstellerin ist durch Er bschein des 

Amtsgerichts Berlin-Schöneberg vom 7. November 1957 

- 60 VI 4244.59 - als Alleinerbin ihrer am 14. November 

1942 verstorbenen Mutter Regina Blatt geb. Rotter für 

das im Inland befindliche Vermögen der Erblasserin aus­

gewiesen. 

Die Antragstellerin und ihre Mutter wanderten 

1939 von Berlin nach Panama aus, weil sie aus rassischen 

Gründen verfolgt wurden. Die Erblasserin besass die un­

garische Staatsangehörigkeit, Die in Budapest geborene 
,,dl,J--

Antragst e 11 er in versichert, sie habe 1941 die deutsche 

Staatsangehörigkeit besessen. 

Das auf getrennten Listen aufgeführte Umzugs­

gut der Antragstellerin und ihrer Mutter wurde gemeinsam. 

5 m-Lift von der Speditionsfirma Brokerhoff 

verpackt. Tier Lift wurde unter dem Namen der 

nach Hamburg gesandt, trug die Bezeichnung 

R.B. -
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R.B. 103 und wog 3.620 kg. In einem Schreiben vom 20. Mai 

1940 an die Erblasserin (Bl. 43 d.A.) erklärte die Spe­

ditionsfirma, auch sie sei der Meinung, dass es "unter 

/ den heut~gen Verhältnissen das vorteilhafteste ist, den 

Lift bis zur Beendigung des augenblicklichen Konflikts 

in Hamburg - Freihafen lagern zu lassen.". Der Lift sei 

in einem gedeckten Schuppen untergebracht, also gegen 

Witterungseinflüsse und Zugriffe Dritter gesichert, 

"im Gegensatz zu vielen Hunderten von Lifts, welche im 

Freien jeder Witterung ausgesetzt waren". 

Das weitere Schicksal des Lifts hat sich nicht 

mehr in allen Einzelheiten aufklären lassen. Die Antrag­

stellerin legt eine Auskunft der Spedition vom 4. Juli 

1947 vor, (Bl. 26 d.A.) in der diese nach dem Verlust 

aller Unterlagen die Erinnerungen des damaligen Sachbe­

arbeiters wie folgt wiedergibt: 

"Die Beschlagnahme 11 ( des jüdischen Umzugsguts)~ 
"erstreckte sich auch auf Ihren s.Z. im Hamburger 
Hafen lagernden Lift. Wir haben jedoch im Laufe der 
Zeit mehrfach gegen diese Verfügung Einspruch einge­
legt unter Hinweis darauf, dass Iftre verstorbene 
Frau Mutter ungarische S~aatsangehörige sei und daher 
nicht unter die für deutsche Juden bestehende Ver­
fügung fallen konnte. Wir haben hiermit auch Erfolg 
gehabt, aber später wurde wieder verfügt, dass sämt­
liche Lifts und sonstiges Gut, welches im Hamburger 
Hafen in Häl. len gut untergebracht war, unter freiem 

Himmel gelagert werden müssen. Hiergegen war nichts zu 

machen, und es hat auch Ihr Lift Jahre hindurch im 
Freien gestanden und ist dort dem Verderb und dem 

Zutritt 
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Zutritt von Ungeziefer ausgesetzt gewesen. Bei den 

wiederholten Bonbenangriffen ist dann der grösste Teil 

dieser im Freien lagernden Güter vernichtet worden. 

Diesem Schicksal dürfte auch Ihr Eigentum ausgelie­

fert gewesen sein. Jedenfalls ist von den zahlreichen 
Transporten, die wir s.z. in Hamburg untergebracht 
haben, nichts mehr vorhanden." ...... . 

Auf Grund dieses Sachverhalts hatte die Antrag­
stellerin bereits im Verfahren 1 WiK 871/52 Rückerstat-

tungsansprüche aus eigenem Recht und von ihrer Mutter 

ererbtem Recht geltend gemacht. Die Ansprüche waren durch 

Beschluss der Kammer vom 16. Januar 1953 rechtskräftig 

abgewiesen worden. Die Antragstellerin hat diese Ansprüche 

nach Massgabe des Bundesrückerstattungsgesetzes recht­

zeitig erneut angemeldet. 

Der Antragsgegner beantragt, den Anspruch abzu-

weisen. 

Der Haupttreuhänder für Rückerstattungsvermögen 

in Berlin hat weder unter dem Nameen der Antragstellerin 

noch unter dem der Erblasserin Unterlagen über eine VerT 

mögenseinziehung ermitteln können. Beide Namen sind auch 

nicht in der bei ihm befindlichen Kartei der deportierten 

und ausgebürgerten Personen erfasst (Bl. 16, 31 d.A.). 

Die Hamburger Hafen- und Lagerhaus-Akt.-Ges. besitzt 

keine Unterlagen mehr über das Schicksal der Lifts jüdi-
~~ 

scher Auswander~des Krieges (Bl. 46 d.A. 1 WiK 7/58). 

vor der Kammer hat am 25. Februar 1960 eine 

mündliche Verhandlung stattgefunden. 
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II. 

Die Rückerstattungsansprüche der Antragstelle­

rin wegen Entziehung des in dem Lift R.B. 103 verpackten 

Umzugsgutes sind unbegründet. 

1.) Zu Unrecht sieht die Antragstellerin die 

erste Voraussetzung für einen Rückerstattungsanspruch, 

die rechtswidrige Entziehung der Sachen, in der behörd­

lichen Anordnung, den Lift aus dem Hafenschuppen zu ent­

fernen und unter freiem Himmel zu lagern. Wie gerichts­

bekannt ist und u.a. auch aus der Generalakte des Hanse-
\,-._~ 

atischen Oberlandesgerichtsf13 ~)c (insbesondere Bl. 

2-7) zu ersehen ist, hat der Hamburger Polizeipräsident 

im Auftrage des Reichsverteidigungsministers im Wehrbezirk 

X im Jahre 1941 allgemein angeordnet, sämtliche im Hafen 

lagernde L.fts mit Umzugsgut aus den Hafenschuppen zu ent-
J_ 

fernen und im Freien auf den Kaizungen des Waltershofer 

und Griesenwärder Hafens zu lagern. Diese Massnahme hatte 

ausschliesslich zum Ziele, eine:, Zerstörung der Hafen­

schuppen und die Beleuchtung wichtiger Ziele bei einem 

durch Luftangriffe verursachten Brand des sehr leicht 

brennbaren Umzugsgutes zu verhindern. Eine gegen die 

jüdischen Mitbürger gerichtete Verfolgungshandlung lässt 

sich in ihr deshalb nicht erblicken. Ebenso wenig liegt 

in ihr eine Entziehung der tatsächlichen Verfügungsmacht 

/ über das Gut; denn spätere Verfügungen der Spediteure 

oder der Eigentümer über die Lifts wurden, soweit sie 

nicht aus Gründen des Luftschutzes und wegen des allge-

meinen 
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meinen Mangels an Transportmitteln und Treibstoffen 

unmöglich waren, durch die Umlagerung allein nicht ver­

hindert. So ist der Kammer auch aus anderen Verfahren 

bekannt, dass in Einzelfällen diese kriegsbedingten, 

rein tatsächlichen Schwierigkeiten noch überwunden und 

einige Lifts aus dem Freigelände noch entfernt werden 

konnten. Den in den meisten Fällen später durchgefüdhr­

ten Versteigerungen der Umzugsgüter sind immer Beschlag­

nahmeverfügungen der Gestapo vorausgegangen. In der Um­

lagerungsanordnung allein hat auch die Rechtsprechung 

bisher niemals eine Entziehungsmassnahme gesehen. 

hat den Lift der Antragstellerin und ihrer Mutter aber 

nur vorübergehend betroffen. Die Auskunft der Firma 

Franz Brokerhoff & Co. GmbH. vom 4. Juli 1947 beweist 

nach der Überzeugung der Kamrmer, dass es den Spedi­

teuren gelungen war, das Gut unter Hinweis auf die un­

garische Staatsangehörigkeit der Erblasserin von der 

Gestapo wieder freizubekommen. Die Auskunft ist verhält­

nismässig wenige Jahre n~ch den fraglichen Vorgängen 
eine 

erteilt worden und gibt offenbar damals noch recht 

genaue Erinnerung des Sachbearbeiters wieder. Die Kammer 

'l' hä1-f%'r ausgeschlossen, dass nach Ablauf weiterer 13 

Jahre jetzt von den Spediteuren noch genauere Angaben 

zu erhalten sein könnten. 

3.) Als Entziehungsmassnahme kommt daher nur 

Erlass der 11. Verordnung zum Reichsbürger-

gesetz 
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gesetz vom 25. November 1941 in Frage. Nach deren§ 3 

Satz 2 verfiel kraft Gesetzes das Vermögen von ausge­

wanderten Juden, die bisher die deutsche Staatsangehörig­

keit hatten oder staatenlos waren, dem Deutschen Reiche. 

Diese Vorschrift hat das Vermögen der Erblasserin nicht 

betroffen, weil diese damals die ungarische Staatsange­

hörigkeit besessen hat. Ihr Umzugsgut ist daher nicht 

entzogen worden, so dass die entsprechenden Rückerstat­

tungsansprüche schon deshalb unbegründet sind. 

4.) Ob die Antragstellerin selbst damals trotz 

ihrer Abstammung von einer Ungarin und ihres Geburts­

ortes Budapest ihrer Versicherung entsprechend die deut­

sche Staatsangehörigkeit besessen hatte und ihr Teil 

des Umzugsgutes deshalb dem Reich verfallen war, braucht 

die Kammer nicht mehr zu prüfen, weil das Reich auch dann 

am Verlust des Gutes kein Verschulden treffen würde und 

der Antragsgegner somit nicht zur Schadensersatzleistung 

verpflichtet wäre (Art. 26 Abs. 2 REG). Nach CH' ständigen 

Rechtsprechung der Rückerstattungsgerichte zu Art. 26 

Abs. 2 REG hat das R·eich dann den Entlastungsbeweis ge­

führt, wenn es alle schlitzenden Verwaltungsmassnahmen 

in Bezug auf das Gut getroffen hat, die der rechtmässige 

Eigentümer ergriffen haben würde, wenn er nicht durch 

die Verfolgung daran gehindert gewesen wäre. Diese Be­

dingungen hat das Reich hier dadurch erfüllt, dass es 

die Verfügungsmacht der Antragstellerin bzw. ihrer Mut-

ter und der Speditionsfirma über das Gut - mit Ausnahme 

der 
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